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Bekanntmachung  

der Stadt Kamp-Lintfort 

- Öffentliche Zustellung eines Anhörungsverfahrens 

 

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (LZG NRW) vom 7. März 2006 in der 

zurzeit gültigen Fassung wird der Bescheid des Ordnungsamtes vom 27. Juni 2024 gegen 

       

 den Halter des Fahrzeuges VW Passat silber, geparkt auf der Wilhelm-Raabe-Straße 40, 

       

öffentlich zugestellt, da der Halter nicht zu ermitteln ist. 

Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 14 der Hauptsatzung der Stadt Kamp-Lintfort. 

Der Bescheid liegt bei der  

Stadt Kamp-Lintfort  

Am Rathaus 2  

47475 Kamp-Lintfort  

Zimmer 430  

für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen werden. 

Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung als zugestellt und wird bestandskräftig und 

vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 

 

Stadt Kamp-Lintfort      Kamp-Lintfort, 27. Juni 2024 

 

Der Bürgermeister 

Professor Dr. Landscheidt 

m100204
Textfeld

m100204
Rechteck



 
 
 
 
 
Anpassung der Preisänderungsklauseln aufgrund von Umbasierungen  

 
Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 
Das für die Wärmelieferung zu zahlende Entgelt basiert auf der vertraglich 
vereinbarten Preisregelung (Anlage zum Wärmeliefervertrag). Sowohl der 
Jahresgrundpreis, als auch der Arbeitspreis werden jeweils zum 01.01. und zum 
01.07. eines jeden Jahres anhand der vereinbarten Preisänderungsklauseln neu 
berechnet. Die Preisänderungsklauseln sowie die zur Anwendung kommenden 
Preisindizes sind auf der Internetseite der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 
aufgeführt (Preisdatenblatt). 
Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) wird durch das 
Statistische Bundesamt turnusmäßig etwa alle fünf Jahre überarbeitet und auf 
ein neues Basisjahr umgestellt. Die ab Januar 2021 überarbeiteten Ergebnisse 
auf der neuen Basis wurden am 8. März 2024 veröffentlicht. Mit der Umstellung 
werden keine Preisindizes für den alten Warenkorb mit dem vorherigen 
Wägungsschema mehr berechnet und verlieren mit der Umbasierung ihre 
Gültigkeit. Weitere Informationen finden Sie bitte hier: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-
gewerbliche-Produkte/Methoden/Erlaeuterungen/basisumstellung.html 
 
Die Umbasierung betrifft auch die in der Preisänderungsklausel zur Anwendung 
kommenden Indizes „Elektrischer Strom an Weiterverteiler“ und 
„Investitionsgüter“. Zukünftige Preisanpassungen sind nur noch möglich, sofern 
die Preisänderungsklausel und die dort verwendeten Indizes auf die neue Basis 
umgestellt werden. Die Umstellung erfolgt preisneutral durch eine sogenannte 
Nullpreisanpassung. Die nach der bisherigen Preisänderungsklausel errechneten 
Jahresgrund- und Arbeitspreise für den Zeitraum 01.01.2024 bis 30.06.2024 
werden jeweils als neuer Basispreis festgelegt. Um eine bessere 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, werden auch die Komponenten Lohn und 
Heizöl umbasiert. 
  
Ab dem 01.06.2024 gilt folgende Preisänderungsklauseln: 
Jahresgrundpreis (Netto): 

GP = GP0 x (0,30 + 0,70 x L / L0 ) 
• GP0 Basis-Jahresgrundpreis, ab 01.06.2024: 54,61 €/kW  
• L0 Basislohn, ab 01.06.2024: 20,15 €/h 
Arbeitspreis (Netto): 
AP = AP0 x (0,23 + 0,40 x E / E0 + 0,035 x I / I0 + 0,035 x L / L0 + 0,30 x HEL / 
HEL0)  
• AP0 Basis-Arbeitspreis, ab 01.06.2024: 126,19 €/MWh 
• E0  Basis-Index für „Elektrischer Strom an Weiterverteiler“, errechnet 

als arithmetisches Mittel der Indizes Jan 22 bis Dez. 2023. Ab 01.06.2024: 
249,32 (2021 = 100) 

• I0 Basisindex für „Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten“, 
errechnet als arithmetisches Mittel der Indizes Juli bis Dezember 2023. Ab 
01.06.2024: 113,83 (2021 = 100).  

• L0 Basislohn L0, ab 01.06.2024: 20,15 €/h.  
• HEL0 Basispreis für leichtes Heizöl, errechnet als arithmetisches Mittel 

der Preise Juli bis Dezember 2023. Ab 01.06.2024: 91,34 €/hl. 
 
Die Preisanpassungen ab dem 01.07.2024 erfolgen auf Grundlage der neu 
festgelegten Basiswerte der Preisänderungsklauseln. Details zu den 
verwendeten Indizes und eine Anleitung für die Berechnung der Preise nach der 
alten und neuen Preisänderungsklauseln finden Sie auf unserer Internetseite 
https://www.swkl.de/fernwaerme. 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Methoden/Erlaeuterungen/basisumstellung.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Methoden/Erlaeuterungen/basisumstellung.html
https://www.swkl.de/fernwaerme


 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3202859876 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, 4. Juni 2024 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3203343193 und 4219037837 (alt: 
119037836) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 
werden.  
Die Inhaber der jeweiligen Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte un-
ter Vorlegung der jeweiligen Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden. 
 
Duisburg, 11. Juni 2024 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3227102468 (alt: 127102465) der Sparkasse Du-
isburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, 13. Juni 2024 
 
 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3202298745 und 3239044815 (alt: 139044812) der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, 6. Juni 2024 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3203026491 und 3203026483 und 4200977272 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, 7. Juni 2024 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3268040676 (alt 168040673) und 3202880419 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, 14. Juni 2024 
 
 
Das Sparkassenbuch Nr. 3202812644 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-
Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, 21. Juni 2024 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 

 


